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Satzung des Vereins MIYA forest 

 

 

Präambel 

 

Mit dem Verein MIYA forest möchten wir das Konzept von Tiny Forests gemäß der Miyawaki- Methode 

fördern. Dies soll zum einen durch die Schaffung von Naturlernräumen in Form von Tiny Forests als auch 

durch die Zusammenarbeit mit relevanten Akteur:innen geschehen. 

Hierdurch möchten wir einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz und zu einer 

zukunftsorientierten gesellschaftlichen Transformation leisten. 

 

Die Miyawaki-Methode bezeichnet eine innovative, aus Japan stammende Pflanzmethodik. Dabei geht es 

um die Begründung standortangepasster, biodiverser Waldökosysteme auf kleinen Flächen ab 100 m², 

die vor allem im urbanen Raum z.B. als Klimaanpassungsmaßnahme, Erosions-, Fluten- oder Lärmschutz 

eingesetzt werden können. Im Kern der Methode steht die Partizipation von Kindern und anderen 

Freiwilligen mit Hilfe von Umweltbildungsprogrammen, in denen umfangreiches ökologisches Wissen im 

Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt wird. Diese als Tiny Forest bezeichneten 

Miniwälder dienen vom Zeitpunkt ihrer Pflanzung als grünes Klassenzimmer, das fortan für 

Umweltbildungszwecke genutzt werden kann. 

 

Neben Tiny Forests widmet sich der Verein auch größeren Renaturierungsprojekten sowie relevanten 

Forschungsthemen. 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Name des Vereins lautet „MIYA forest“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Nach der Eintragung führt er den Rechtsformzusatz „e. V.“. 

 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Eberswalde. 
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§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke "der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Klimaschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der 

Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes (§ 52 II Nr. 8 AO), 

die Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 II Nr. 1 AO) sowie die Förderung der 

Volksbildung (§ 52 II Nr. 7 AO). 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht,  

(a) Aufforstungen sowie Baum- und Gehölzpflanzungen als Beitrag zur Klimaanpassung und zum 

Erhalt intakter Ökosysteme zu fördern und vorzunehmen, 

(b) ökologisch wertvolle Flächen und Objekte zu erhalten und zu sichern, neu zu schaffen und zu 

pflegen, um dadurch eine möglichst standorttypische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und zu 

fördern. Dies kann durch Erwerb, Pacht oder sonstige Maßnahmen geschehen, 

(c) mit Hilfe von Tiny Forests als grüne Klassenzimmer Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu Natur, 

Arten- und Umweltschutz sowie zur Landschaftspflege innerhalb von Bildungsprogrammen und 

Fortbildungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu leisten,  

 (d) Weiterbildungen zur Miyawaki-Methode, insbesondere zu „Tiny Forests“ anzubieten, sowie 

durch Qualitätspflege deren Standards zu gewährleisten, 

(e) sowie durch partnerschaftliche Forschungsvorhaben mit Bezug zur Umweltbildung und 

nachhaltigen Entwicklung Grundlagenforschung zur Klimaanpassung zu betreiben. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 

des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.  

(5) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine Anteile des 

Vereinsvermögens erhalten. 
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person erwerben, die 

gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

(2) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht 

anfechtbar und muss nicht begründet werden. 

 

(3) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und 

Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 

 

 

§ 4 Fördermitglieder 

(1) Fördermitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.  

Für den Erwerb der Fördermitgliedschaft gilt § 3 (1)-(4) entsprechend. 

 

(2) Fördermitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rederecht, aber kein Antragsrecht, kein 

Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt erfolgt 

mit sofortiger Wirksamkeit. 

 

(3) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung durch Vorstandsbeschluss aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt oder 

ein sonstiger wichtiger Grund, insbesondere vereinsschädigendes Verhalten, vorliegt. 
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(4) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

 

(5) Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach 

Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste 

Mitgliederversammlung entscheidet. 

 

§ 6 Die Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind  

 

- die Mitgliederversammlung,  

- der Vorstand. 

 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

 

- dem/der ersten Vorsitzenden 

- dem/der zweiten Vorsitzenden 

- dem/der dritten Vorsitzenden 

 

(2) Der Verein wird gem. § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch den/der ersten 

Vorsitzenden oder den/der zweiten Vorsitzenden oder den/der dritten Vorsitzenden, jeweils allein.  

 

(3) die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren 

gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds 

kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. 

 

(5) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

 

(6) Der Vorstand ist verantwortlich für: 

1.  die Führung der laufenden Geschäfte, 

2.  die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
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3.  die Verwaltung des Vereinsvermögens, 

5.  die Buchführung, 

6.  die Erstellung des Jahresberichts, 

7.  die Vorbereitung und 

8.  die Einberufung der Mitgliederversammlung. 

 

(7) Vorstandssitzungen werden vom ersten Vorsitzenden per E-Mail, schriftlich oder telefonisch 

einberufen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

teilnehmenden Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des ersten Vorsitzenden. Stimmvollmachten sind zulässig. Der Vorstand ist auch beschlussfähig, 

wenn nicht alle Vorstandsämter besetzt sind. 

 

(8) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der u. a. die Aufgabenbereiche der 

einzelnen Vorstandsmitglieder festgelegt werden. 

 

§ 8 Vergütung des Vorstands, Aufwandsersatz 

(1) Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können bei Bedarf eine 

angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Zeiten- und Arbeitsaufwand erhalten. Über die 

Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. Für den Abschluss von 

Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand gemäß § 26 BGB (§ 7 Abs. 2 der 

Satzung) zuständig. 

 

(2) Aufwendungen für den Verein werden gemäß § 670 BGB gegen Vorlage von Belegen ersetzt.  

 

§ 9 Haftungsbegrenzung 

Organmitglieder oder besondere Vertreter haften dem Verein für einen bei der Wahrnehmung 

ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 

1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied 

oder ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt 

der Verein oder das Vereinsmitglied die Beweislast. 
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§ 10 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassenprüfer, der nicht Vorstandsmitglied ist, für die 

Dauer von zwei Jahren. Dieser überprüft am Ende eines jeden Geschäftsjahres die rechnerische 

Richtigkeit der Buch- und Kassenführung. Der Kassenprüfer erstattet Bericht in der 

nächstfolgenden Mitgliederversammlung. 

 

§ 11 Ordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich abgehalten. Die 

Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in Textform einberufen unter Einhaltung einer Frist 

von zwei Wochen. In der Einladung sind die Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden 

Beschlussfassungen anzugeben. Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

 

1.  die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

2.  die Wahl der Kassenprüfer, 

3.  die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

4.  die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages, 

5.  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 

 

(3) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, sofern Gesetz und Satzung das nicht anders regeln. Stimmvollmachten sind 

nicht zulässig. Auf Antrag beschließt die Mitgliedersammlung, ob geheim abgestimmt wird. Bei 

Wahlen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit 

findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den meisten Stimmen statt.  

 

(4) Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der 

abgegebenen Stimmen.  

 

(5) Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. Bei dessen Abwesenheit wählt die 

Versammlung den Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer.  
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§ 12 Protokollierung von Beschlüssen 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll ist vom 

Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des 

Vereins erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung von mindestens 20 % der Mitglieder 

schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt wird.  

 

(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Regelungen in §§ 11 und 12 der 

Satzung entsprechend. 

 

§ 14 Satzungsänderungen durch Vorstand 

Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von einem Gericht oder einer Behörde verlangt 

werden, beschließen. 

    

§ 15 Auflösung des Vereins, Mittelverwendung 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 

Umweltschutzes, des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes. 

 

§ 16 Datenschutz 

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: 

(Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Diese Daten werden im Rahmen der 

Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 

(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 

entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern 

aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 




